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Kantonsrat 

B 63a B 

Traktandum 5 / Überarbeiteter Voranschlag 2026; Überarbeiteter Entwurf zum 

Entwurf gemäss Bericht B 63 vom 18. August 2025 - Kantonsratsbeschluss über 

die Festsetzung des Steuerfusses für die Staatssteuern im Jahr 2026 / 

Finanzdepartement 

1. Antragsteller/in Priska Fleischlin 

Ziffer 1 

Antrag: 

Zur Bestreitung der dem Staat im Jahr 2026 erwachsenden Aufwendungen wird eine 

Staatssteuer von 1,45 1,55 Einheiten erhoben. 

 


